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I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
11.10.2000 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen

Tatbestand:

Der am 1963 geborene KlÃ¤ger erlitt am 18.11.1991 multiple Prellungen, als ein
GerÃ¼ststÃ¤nder auf ihn fiel.

Die vom Durchgangsarzt Prof.Dr.P. veranlasste Tomographie ergab eine Fraktur des
5. BWK, stabil, mit geringer HÃ¶henminderung der Vorderkante. Nach stationÃ¤rer
Behandlung vom 18.11. 1991 bis 24.11.1991 verlieÃ� der KlÃ¤ger auf eigene
Verantwortung das Krankenhaus. ArbeitsunfÃ¤higkeit wurde fÃ¼r 6 bis 8 Wochen
angenommen. Der Arzt fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Dr.R. Ã¤uÃ�erte in den
Berichten vom 24.02.1992 und 19.03.1992, eine neurologische ErklÃ¤rung der
Beschwerden sei nicht mÃ¶glich. Zum Ausschluss einer Kontusion des
RÃ¼ckenmarks sei eine Kernspinuntersuchung zu veranlassen. Diese Untersuchung
ergab am 31.03.1992 einen unauffÃ¤lligen Befund des thorakalen Spinalkanals,
insbesondere keinen Nachweis eines Kontusionsherdes, sondern nur eine
keilfÃ¶rmige HÃ¶henminderung des BWK 5 im Sinne einer Kompressionsfraktur.

Im Gutachten vom 09.06.1992 fÃ¼hrte der Chirurg Dr.P. aus, als Unfallfolgen
bestÃ¼nden eine Knochennarbe am 5. BrustwirbelkÃ¶rper mit eingedrÃ¼ckter
Deckplatte sowie Erniedrigung der Vorderkante, BewegungseinschrÃ¤nkung mit
BelastungsschwÃ¤che der WirbelsÃ¤ule, wobei aber gewisse
Verdeutlichungstendenzen, auÃ�erdem die degenerativen VerÃ¤nderungen im
Bereich der Hals-, Brust und LendenwirbelsÃ¤ule, in Betracht gezogen werden
mÃ¼ssten. Die MdE sei vom 02.04.1992 bis zur Dauerrentennachuntersuchung mit
20 v.H. zu bewerten.

Beigezogen wurden die Unterlagen bezÃ¼glich eines Arbeitsunfalles vom
15.10.1990, bei dem der KlÃ¤ger im Vw-Bus mit dem Kopf in die sich schlieÃ�ende
TÃ¼r geraten war. Damals war ein HÃ¤matom hinter beiden Ohren mit
druckdolenter Schwellung festgestellt und eine Prellung diagnostiziert worden.

Der Allgemeinmediziner Dr.B. erklÃ¤rte am 29.06.1992, er habe den KlÃ¤ger wegen
Unfallfolgen zuletzt am 21.04.1992 behandelt. Es hÃ¤tten Schmerzen im Bereich
der Brust- und LendenwirbelsÃ¤ule, eine erektile Dysfunktion und
RÃ¼ckenschmerzen infolge Kompressionsfraktur des 5. BWK bestanden. Der
Nervenarzt Dr.C. gab an, er habe den KlÃ¤ger erstmals am 14.04.1992, zuletzt am
24.07.1992 untersucht. Eine RÃ¶ntgenuntersuchung des SchÃ¤dels habe keinen
pathologischen Befund ergeben, auch die neurologische Untersuchung habe ein
unauffÃ¤lliges CTS gezeigt. Die HNO-Ã¤rztliche Untersuchung habe keinen
Zusammenhang der leichten InnenohrschwerhÃ¶rigkeit, der GehÃ¶rgangsexostosen
und GehÃ¶rgangstrommelfellgranulation mit dem Unfall von 1990 gezeigt. Auf
psychiatrischem Fachgebiet sei ein depressives Syndrom mit Fixierung auf das
Unfallereignis festzustellen. Dies sei inzwischen zu einer posttraumatischen
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Belastungsreaktion mit wiederkehrenden und Ã¼berwÃ¤ltigenden Erinnerungen
geworden in Verbindung mit GedÃ¤chtnisstÃ¶rungen und
Konzentrationsschwierigkeiten. Der Neurologe und Psychiater Dr.W. erklÃ¤rte, bei
der Untersuchung am 01.07.1992 sei der neurologische Befund regelrecht gewesen.
Die elektrophysiologischen Zusatzuntersuchungen hÃ¤tten jedoch diskrete
Normabweichungen aufgewiesen, die eine organische SchÃ¤digung des
RÃ¼ckenmarks nahelegten, aber nicht beweisen kÃ¶nnten. Die ArbeitsunfÃ¤higkeit
kÃ¶nne nur als mittelbare Folge des Unfalls vom 18.11.1991 im Sinne einer
abnormen Erlebnisverarbeitung aufgefasst werden.

Im Gutachten vom 10.09.1992 fÃ¼hrte der Radiologe Dr.E. aus, das craniale
Computertomogramm sei unauffÃ¤llig.

Der Neurologe Dr. N. kam im Gutachten vom 10.09.1992 zu dem Ergebnis, der
Unfall vom 18.11.1991 habe zu keiner SchÃ¤digung des Nervensystems gefÃ¼hrt,
vor allem auch nicht zu einer RÃ¼ckenmarkschÃ¤digung. Es sei zu einer abnormen
psychischen Reaktion auf die Unfallfolgen mit umschriebenen psychosomatischen
StÃ¶rungen gekommen. Diese bedingten fÃ¼r sich keine MdE. Auch
unfallunabhÃ¤ngig ergebe sich kein Nachweis auf eine neurologische Erkrankung
oder SchÃ¤digung.

Der Chirurg Prof.Dr.P. kam im Gutachten vom 22.09.1992 zusammenfassend zu
dem Ergebnis, der WirbelkÃ¶rperbruch sei jetzt unter Knickbildung knÃ¶chern fest
durchbaut. Durch den Unfall sei es zu einer Verschlimmerung der vorbestehenden
SeitwÃ¤rtsverbiegung der Brust-, LendenwirbelsÃ¤ule und der deutlichen
Steilstellung der LendenwirbelsÃ¤ule gekommen. Daher sei noch eine intensive
vierwÃ¶chige stationÃ¤re Behandlung zu empfehlen. Danach sei wieder
ArbeitsfÃ¤higkeit gegeben.

Der Urologe Dr.S. fÃ¼hrte im Gutachten vom 13.10.1992 aus, es bestehe die
klassische Form einer hypertonen hyperaktiven Harnblase, passend zu einer
LÃ¤sion des Brust-RÃ¼ckenmarks. Die erektile Dysfunktion sei ohne Einfluss auf die
MdE, die mit 10 v.H. zu bewerten sei.

Der Hals-Nasen-Ohrenarzt Dr.G. erklÃ¤rte im Gutachten vom 13.10.1992, ob die
geringfÃ¼gige Herabsetzung der HÃ¶rleistung rechts im Hochtongebiet ursÃ¤chlich
auf die Prellung des SchÃ¤dels hinter beiden Ohren zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei, kÃ¶nne
mit Sicherheit nicht entschieden werden, zumal kein SchÃ¤delbruch und keine
Bewusstlosigkeit vorgelegen hÃ¤tten. Unfallfolgen seien unwahrscheinlich. Auch
ohne RÃ¼cksicht auf die Ursache bestehe keine MdE.

Nach stationÃ¤rer Behandlung des KlÃ¤gers vom 29.09.1992 bis 28.10.1992
wurden deutliche Klopfempfindlichkeit des linken Stirn-SchlÃ¤fenbereichs und
Druckempfindlichkeit im Bereich des linken Gesichtsnerven, geringfÃ¼gige
Verbiegung der Brust- und LendenwirbelsÃ¤ule, VerhÃ¤rtungen im Bereich der
SchultergÃ¼rtelmuskulatur, am Brust-LendenwirbelsÃ¤ulenÃ¼bergang und an der
gesamten LendenwirbelsÃ¤ule, Klopfempfindlichkeit im 5. BWK,
Stauchungsschmerzen im Bereich der LWS einschlieÃ�lich BWS/LWS-Ã�bergang
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festgestellt. Die grobe Kraft der linken Hand werde deutlich vermindert
demonstriert. Der KlÃ¤ger sei weiter arbeitsunfÃ¤hig.

Der Chirurg Dr.P. vertrat im Gutachten vom 06.05.1993 die Auffassung, als
Unfallfolgen bestÃ¼nden eine Knochennarbe am 5. BrustwirbelkÃ¶rper mit
eingedrÃ¼ckter Deckplatte sowie erniedrigter Vorderkante, auÃ�erdem
BewegungseinschrÃ¤nkung mit BelastungsschwÃ¤che der WirbelsÃ¤ule, soweit
nicht durch schicksalhaft aufgetretene degenerative VerÃ¤nderungen im Bereich
der Hals- und LendenwirbelsÃ¤ule bedingt. Unter BerÃ¼cksichtigung der
urologischen Unfallfolgen sei die MdE bis 17.11.1993 auf 20 v. H., ab 18.11.1993
auf Dauer mit 10 v.H. zu bewerten.

Der Urologe Dr.S. kam im Gutachten vom 07.06.1993 zu dem Ergebnis, es komme
zu einer nicht ganz restharnfreien Entleerung. Im Ã�brigen bestÃ¼nden
unauffÃ¤llige VerhÃ¤ltnisse im Bereich des Urogenitalsystems. Die unfallbedingte
MdE sei auf urologischem Fachgebiet unter 10 v.H. einzuschÃ¤tzen.

Mit Bescheid vom 04.08.1993 gewÃ¤hrte die Beklagte GesamtvergÃ¼tung nach
einer MdE von 20 v.H. Die Rente sei eine vorlÃ¤ufige Rente im Sinne des Â§ 1585
Abs.1 RV0. Als Unfallfolgen wurden festgestellt: Bruch des 5. BrustwirbelkÃ¶rpers
sowie Knochennarbe am 5. BrustwirbelkÃ¶rper mit eingedrÃ¼ckter Deckplatte
sowie erniedrigter Vorderkante, BewegungseinschrÃ¤nkung mit
BelastungsschwÃ¤che der WirbelsÃ¤ule, soweit nicht durch schicksalhaft
aufgetretene degenerative VerÃ¤nderungen im Bereich der Hals-, Brust- und
LendenwirbelsÃ¤ule mit SeitwÃ¤rtsverbiegungen sowie entsprechender klinischer
Symptomatik bedingt.

Mit Schreiben vom 23.09.1993 wies der KlÃ¤ger darauf hin, dass er auch Ã¼ber den
18.01.1993 hinaus arbeitsunfÃ¤hig sei und Anspruch auf Leistungen habe.

Ein Ã¤rztliches Gutachten, erstellt fÃ¼r das Arbeitsamt MÃ¼nchen, erbrachte am
26.05.1993 die Diagnosen: Akute Lumboischialgie bei beginnenden
Abnutzungserscheinungen und Fehlhaltung der WirbelsÃ¤ule,
belastungsabhÃ¤ngige RÃ¼ckenschmerzen bei Zustand nach Fraktur des 5.
BrustwirbelkÃ¶rpers, Fraktur gut verheilt, Schulter-Armsyndrom links, depressive
Stimmungslage, Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit, Verdacht auf rechtsseitig
reduziertes HÃ¶rvermÃ¶gen, VerstÃ¤ndigung in Umgangssprache gut mÃ¶glich.

Mit Widerspruch vom 28.09.1993 wandte sich der KlÃ¤ger gegen den Bescheid vom
04.08.1993.

Dr. C. bestÃ¤tigte am 20.12.1993 Behandlung wegen eines Zustandes nach Fraktur
des 5.BWK, erektiler Dysfunktion, rezidivierenden Cephalgien, cervikogener Kopf-
und Wangenschmerzen bei Zustand nach SchÃ¤delprellung am 15.10.1990. Die
Therapie gestalte sich vorwiegend symptomatisch mit physiotherapeutischen
Ã�bungen.

Der Chirurg Dr.P. fÃ¼hrte im Gutachten vom 21.04.1994 aus, die geklagten
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Beschwerden sowie der objektive funktionelle Befund seien Ã¼berwiegend
Ausdruck schicksalhaft aufgetretener, radiologisch evidenter degenerativer
VerÃ¤nderungen. Im Frakturbereich seien keine auffÃ¤lligen posttraumatischen
umformenden VerschleiÃ�erscheinungen gegeben. Die ArbeitsunfÃ¤higkeit ab
18.01.1993 sei nicht mehr Ã¼berwiegend unfallbedingt. Die MdE sei ab 01.12.1993
auf Dauer mit 10 v.H. zu bewerten.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 27.06.1994
zurÃ¼ck. Unfallbedingte MdE von 20 v.H. habe nur bis 17.11.1993 vorgelegen.

Dr.B. attestierte am 11.05.1994, der KlÃ¤ger habe am 15.10.1990 eine
SchÃ¤digung von Augen und Ohren erlitten, am 18.11.1991 den fÃ¼nften
WirbelkÃ¶rper gebrochen. Der OrthopÃ¤de Dr.H. teilte mit, der KlÃ¤ger sei von ihm
am 16.08.1994 wegen akuter Lumbalgie bis 25.08.1994 krank geschrieben worden.

Im Klageverfahren vor dem Sozialgericht MÃ¼nchen erklÃ¤rte der vom SG zum
Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen ernannte Neurologe und Psychiater Dr.G. im
Gutachten vom 28.04.1995, am 18.11.1991 sei es zu einer Fraktur des 5.
BrustwirbelkÃ¶rpers ohne traumatische Mitbeteiligung des RÃ¼ckenmarks
gekommen, auÃ�erdem allenfalls zu einer SchÃ¤delprellung ohne Mitbeteiligung
des Gehirns. Eine besonders bedrohliche Situation, die zu einer seelischen
Traumatisierung hÃ¤tte fÃ¼hren kÃ¶nnen, sei mit dem Unfall nicht verbunden
gewesen. Weder auf neurologischem noch auf psychiatrischem Fachgebiet habe zu
irgendeinem Zeitpunkt eine unfallbedingte MdE bestanden. Die auf urologischem
Fachgebiet angenommene unfallbedingte MdE von 10 v.H. sei unhaltbar. Die
Annahme einer neurogenen BlasenstÃ¶rung setze den Nachweis einer
traumatischen Mitbeteiligung des RÃ¼ckenmarks voraus, die aber auszuschlieÃ�en
sei.

Der auf Antrag des KlÃ¤gers vom SG gemÃ¤Ã� Â§ 109 SGG zum Ã¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigen ernannte Neurochirurg Dr.S. kam im Gutachten vom 24.07.1996
zusammenfassend zu dem Ergebnis die neurologische Untersuchung zeige einen
unauffÃ¤lligen Befund ohne jeglichen Anhalt fÃ¼r eine Contusio spinalis. Auf diesen
Unfall sei der hemicranielle Kopfschmerz nicht zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die
Schulterschmerzen seien bei unauffÃ¤lligem Untersuchungsbefund nicht
verifizierbar. Eine organische Ursache fÃ¼r die gelegentliche HemihypÃ¤sthesie der
linken KÃ¶rperhÃ¤lfte sei nicht gegeben.Der KlÃ¤ger habe ein sensibles Defizit
angegeben, das bei der Untersuchung nicht habe objektiviert werden kÃ¶nnen.
Ursache der Schmerzen im Bereich der gesamten WirbelsÃ¤ule und der
paravertebralen Muskulatur kÃ¶nnten die steil gestellte WirbelsÃ¤ule und der
FlachrÃ¼cken sein. Eine Objektivierung sei aber nicht mÃ¶glich. Das Vorliegen der
SchlafstÃ¶rungen infolge dieser Beschwerden sei glaubhaft. Die sexuelle
Dysfunktion sei nicht erklÃ¤rbar, kÃ¶nne aber im Sinne einer abnormen
Erlebnisverarbeitung aufgefasst werden. Unfallbedingt sei ein
WirbelsÃ¤ulenschaden mit mittelgradiger statischer Auswirkung und Verformung.
Die MdE werde mit 20 v.H. beurteilt.

Die Beklagte wies im Schreiben vom 01.10.1996 darauf hin, ihr beratender Arzt
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Dr.P. habe erklÃ¤rt, dass ein Bruch des 5. BrustwirbelkÃ¶rpers ohne auffÃ¤llige
Verformung, InstabilitÃ¤t, und neurologische AusfÃ¤lle mit einer MdE um 10 v.H.
richtig bewertet sei. Der Schmerzzustand kÃ¶nne nicht objektiviert werden. Der
OrthopÃ¤de Dr.G. stellte am 03.12.1996 die Diagnosen: Zustand nach BWK
5-Fraktur mit BWS-Syndrom. Nicht unfallbedingt bestehe ein chronisches
Lumbalsyndrom bei Fehlstatik mit Beckenschiefstand und Ausgleichsskoliose der
LWS.

Mit Urteil vom 15.11.1996 wies das SG die Klage ab. Zur Ã�berzeugung der
Kammer, die sich auf die Ã¤rztlichen Unterlagen und Stellungnahmen sowie das
Gutachten des SachverstÃ¤ndigen Dr.G. stÃ¼tze, sei es bei dem Unfall im
Wesentlichen nur zu einer Fraktur des 5. BWK gekommen, die mit einer
HÃ¶henminderung von 1 cm fest verheilt sei und Ã¼ber den 30.11.1993 hinaus
keine rentenberechtigende MdE bewirke.

Im Berufungsverfahren schlossen die Beteiligten am 22.04.1997 einen Vergleich, in
dem sich die Beklagte bereit erklÃ¤rte, das Schreiben des KlÃ¤gers vom 23.09.1993
als Antrag auf Leistungen Ã¼ber den 30.11.1993 hinaus zu werten und diesen
Antrag rechtsbehelfsfÃ¤hig zu verbescheiden. Dabei werde sie auch prÃ¼fen, ob
sich im Hinblick auf den Unfall vom 15.10.1990 ein Anspruch auf StÃ¼tzrente
ergebe.

Dr.P. fÃ¼hrte im Gutachten vom 30.07.1997 aus, die unfallbedingten
GesundheitsstÃ¶rungen, eine leichte BewegungseinschrÃ¤nkung und
BelastungsschwÃ¤che der WirbelsÃ¤ule sowie eine Knochennarbe am 5. BWK mit
leicht eingedrÃ¼ckter Deckplatte und geringfÃ¼gig erniedrigter Vorderkante,
bewirkten eine MdE in HÃ¶he von maximal 10 v.H. 20 v.H. lieÃ�en sich in keiner
Weise rechtfertigen.

Im Gutachten vom 30.07.1997 bzgl. des Arbeitsunfalles vom 15.10.1990 fÃ¼hrte
Dr.P. aus, der KlÃ¤ger gebe an, dass er mit dem Kopf in die sich schlieÃ�ende
SchiebetÃ¼re eines VW-Busses geraten sei. Bewusstlosigkeit oder Amnesie hÃ¤tten
nicht bestanden. Es sei von einer leichteren SchÃ¤delprellung ohne
Gehirnbeteiligung und einer HWS-Prellung auszugehen. Die mannigfaltig
geschilderten Beschwerden seien ausschlieÃ�lich Ausdruck schicksalhaft
aufgetretener degenerativer VerÃ¤nderungen und Verschleisserscheinungen. Es
bestehe ab Wegfall der ArbeitsunfÃ¤higkeit eine MdE von Null v.H â�¦

Mit Bescheid vom 15.10.1997 lehnte die Beklagte die WeitergewÃ¤hrung einer
Verletztenrente Ã¼ber den 30.11.1993 hinaus wegen der Folgen des Arbeitsunfalles
vom 18.11.1991 ab. Aus den Akten ergebe sich kein Hinweis, dass ein weiterer zu
berÃ¼cksichtigender Unfall vorliege, der die ErwerbsfÃ¤higkeit um wenigstens 10
v.H. mindere. Eine Ausfertigung des Bescheides wurde dem BevollmÃ¤chtigten des
KlÃ¤gers zugestellt.

Mit Widerspruch vom 24.10.1997 wandte der KlÃ¤ger ein, eine Neubewertung der
BeeintrÃ¤chtigung reiche nicht aus, um die Verletztenrente zu entziehen.
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Die Beklagte lehnte mit Bescheid vom 05.11.1997 die GewÃ¤hrung einer Rente
wegen der Folgen des Unfalls vom 15.10.1990 ab. Unfallfolgen seien nicht mehr zu
objektivieren. Auch nach den Gutachten vom 10.09.1992 und 21.09.1992 auf
neurologischem und chirurgischem Fachgebiet sowie dem Hals-, Nasen-Ohren-
Ã¤rztlichem Gutachten vom 13.10.1992 seien Unfallfolgen nicht festzustellen.

Der OrthopÃ¤de Dr.K. fÃ¼hrte im Gutachten vom 30.01.1998 aus, Folgen des
Unfalls vom 18.11.1991 seien ein unter mÃ¤Ã�iger Keilverformung knÃ¶chern fest
verheilter Bruch des 5. BWK ohne hierdurch bedingte Fehlstatik der oberen
WirbelsÃ¤ule, nur ein geringer Teil der demonstrierten BewegungseinschrÃ¤nkung
an der BrustwirbelsÃ¤ule, die morphologisch sichtbaren rÃ¶ntgenologischen
VerÃ¤nderungen an der oberen BrustwirbelsÃ¤ule, insbesondere bei BWK 5.
Unfallfremd bestÃ¼nden eine Fehlstatik der WirbelsÃ¤ule mit dorsolumbaler
RundrÃ¼ckenbildung und linkskonvexer Lumbalskoliose, auÃ�erdem ein
Cervikalsyndrom mit Verspannungen der Nackenmuskulatur, ein Schulter-
Armsyndrom beidseitig, leichte O-Beine sowie ein Knick-, PlattfuÃ� beiderseits. Die
MdE sei mit 10 v.H. zu bewerten.

Die Beklagte wies mit Widerspruchsbescheid vom 27.04.1998 den Widerspruch
gegen den Bescheid vom 15.10.1997 zurÃ¼ck. Der Nachweis einer wesentlichen
Besserung sei bei der Beurteilung, ob Rente Ã¼ber den
GesamtvergÃ¼tungszeitraum hinaus zu gewÃ¤hren sei, nicht erforderlich.

Mit der Klage vom 12.05.1998 hat der KlÃ¤ger geltend gemacht, bereits am
15.10.1990 habe er einen Unfall erlitten, seit dem er unter Kopfschmerzen leide.
Der weitere Unfall vom 18.11. 1991, der eine Dauer-MdE von 20 v.H., unstreitig bis
30.11. 1993, zur Folge gehabt habe, fÃ¼hre in Verbindung mit dem Unfall vom
15.10.1990 zu Folge- und BegleitbeeintrÃ¤chtigungen durch SchlafstÃ¶rungen,
sexuelle Dysfunktion, Schmerzen im Bereich des Kopfes, der Schulter, des Thorax
und der gesamten WirbelsÃ¤ule.

Der vom SG zum Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen ernannte Chirurg Dr.K. hat im
Gutachten vom 09.04.1999 ausgefÃ¼hrt, der KlÃ¤ger habe beim Beklopfen der
WirbelsÃ¤ule Schmerzen angegeben, aber nicht im Bereich BWK 4/5. Die
RÃ¶ntgenbilder schlÃ¶ssen eine Abknickung und InstabilitÃ¤t im Frakturbereich
aus. SekundÃ¤re knÃ¶cherne AbstÃ¼tzreaktionen an den Vorderkanten hÃ¤tten
sich nicht ausgebildet. Es bestehe ein stabiles Ausheilungsergebnis mit einem
Keilwirbel BWK 5 von 10 bis 12Â¬. Es sei zu keiner Bandscheibensymptomatik
gekommen. Die Hinterkante des 5. Brustwirbels sei zu keinem Zeitpunkt geknickt
oder geborsten gewesen. Die MdE-SchÃ¤tzbreite liege zwischen Null und 10 v.H.,
nicht zwischen 10 und 20 v.H.

Im Termin vom 11.10.2000 hat der BevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers mitgeteilt, dass
ihm der Bescheid vom 05.11.1997, betreffend den Unfall vom 15.10.1990, nicht
zugestellt worden sei. Der KlÃ¤ger erklÃ¤rte, er wisse nicht, ob er den Bescheid
erhalten habe. Der Vertreter der Beklagten hat den Bescheid vom 05.11.1997 an
den BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers Ã¼bergeben. Der BevollmÃ¤chtigte hat
beantragt, eine Ã�uÃ�erungsfrist von vier Wochen zu gewÃ¤hren.
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Der KlÃ¤ger hat beantragt, die Bescheide der Beklagten vom 15.10.1997 und vom
05.11.1997 aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, ihn auch Ã¼ber den
30.11.1993 hinaus fÃ¼r die UnfÃ¤lle vom 15.10.1990 und 18.11.1991 durch
GewÃ¤hrung einer monatlichen Rente auf der Basis einer MdE von 20 v.H. zu
entschÃ¤digen.

Mit Urteil vom 11.10.2000 hat das SG die Klage abgewiesen. Das Fehlen einer
unfallbedingten MdE um wenigstens 20 v.H. ab 01.12.1993 ergebe sich zur
Ã�berzeugung der Kammer aus den schlÃ¼ssigen und Ã¼berzeugenden
AusfÃ¼hrungen der SachverstÃ¤ndigen Dr.P. , Dr.K. und Dr.K â�¦ Der in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung erstmals gestellte Antrag, den bisher nicht
streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheid vom 05.11.1997 aufzuheben und zumindest
StÃ¼tzrente zu gewÃ¤hren, stelle eine unzulÃ¤ssige KlageÃ¤nderung dar. Der
Vertreter der Beklagten habe einer Einbeziehung des Bescheids vom 05.11.1997 in
das anhÃ¤ngige Verfahren widersprochen. Der Bescheid vom 05.11.1997 sei
gemÃ¤Ã� Â§ 77 SGG bestandskrÃ¤ftig geworden. FÃ¼r eine wirksame Bekanntgabe
genÃ¼ge gemÃ¤Ã� Â§ 37 Abs.1 SGB X die Zustellung an den Beteiligten, auch
wenn ein BevollmÃ¤chtigter bestellt sei. Ein Widerspruch gegen diesen Bescheid sei
nicht eingelegt worden. Die Kammer halte es nicht fÃ¼r sachdienlich, das
entscheidungsreife Verfahren auszusetzen. Nach der bisherigen Aktenlage
bestÃ¼nden keine vernÃ¼nftigen Zweifel an der ordnungsgemÃ¤Ã�en
Bekanntgabe an den KlÃ¤ger. Auch bei einer Zugrundelegung einer MdE von 10 v.H.
wegen der Folgen des Arbeitsunfalls vom 18.11.1991 ergÃ¤be sich keine Grundlage
fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer StÃ¼tzrente, weil der Arbeitsunfall vom 15.10.1990
nach dem bestandskrÃ¤ftigen Bescheid vom 05.11.1997 keine MdE von wenigstens
10 v.H. rechtfertige.

Der KlÃ¤ger begrÃ¼ndete die Berufung vom 05.02.2001 damit, der Anspruch auf
StÃ¼tzrente sei von der Beklagten nicht ernstlich geprÃ¼ft worden. Bis zum
30.11.1993 sei Rente nach einer MdE von 20 v.H. gezahlt worden. Eine Besserung
des Gesundheitszustandes habe sich danach nicht ergeben, im Gegenteil seien die
Leiden progredient. Dr.K. habe den ersten Unfall nicht berÃ¼cksichtigt. Der
Bescheid vom 05.11.1997 sei dem BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers nicht zugestellt
worden. Es werde bestritten, dass er Ã¼berhaupt zugestellt worden sei. Bei
WÃ¼rdigung der beiden UnfÃ¤lle kÃ¶nnten keine vernÃ¼nftigen Zweifel daran
bestehen, dass eine MdE von mindestens 20 v.H. fÃ¼r beide UnfÃ¤lle zusammen
gegeben sei.

Die Beklagte erklÃ¤rte hierzu, bei GewÃ¤hrung einer vorlÃ¤ufigen Rente als
GesamtvergÃ¼tung sei bei einem Antrag auf WeitergewÃ¤hrung eine erstmalige
Feststellung der Dauerrente vorzunehmen. Eine Ã�nderung der VerhÃ¤ltnisse werde
hier nicht vorausgesetzt. Im Hinblick auf Â§ 37 Abs.2 SGB X werde die Beklagte den
Widerspruch als fristgemÃ¤Ã� behandeln und sachlich Ã¼ber ihn entscheiden.

Mit Widerspruchsbescheid vom 25.04.2001 wies die Beklagte den Widerspruch vom
12.10.2000 zurÃ¼ck. Dr.P. komme zu dem Ergebnis, dass Unfallfolgen nicht mehr
zu objektivieren seien. Auch nach den Gutachten vom 10.09.1992, 21.09.1992 und
13.10.1992 seien Unfallfolgen nicht gegeben.
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Der KlÃ¤ger stellt den Antrag, das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
11.10.2000 aufzuheben sowie die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom
15.10.1997 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 27.04.1998 zu verurteilen,
ihm wegen der Folgen fÃ¼r des Unfalls vom 18.11.1991 Verletztenrente in HÃ¶he
von 20 v.H., mindestens aber 10 v.H., der Vollrente zu gewÃ¤hren sowie die
Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 05.11.1997 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 25.04.2001 zu verurteilen, ihm wegen der Folgen des
Unfalls vom 15.10.1990 Verletztenrente in HÃ¶he von mindestens 10 v.H. der
Vollrente zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den wesentlichen Inhalt der
beigezogenen Akte der Beklagten sowie der Klage- und Berufungsakten Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig, sachlich aber nicht
begrÃ¼ndet.

Die Entscheidung richtet sich nach den bis 31.12.1996 geltenden Vorschriften der
RVO, da der streitige Versicherungsfall vor dem 01.01.1997 eingetreten ist und
Ã¼ber einen daraus resultierenden Leistungsanspruch vor dem 01.01.1997 zu
entscheiden gewesen wÃ¤re (Â§Â§ 212, 214 Abs.3 SGB VII i.V.m. Â§ 580 RVO).

Zu Recht hat das SG im Urteil vom 11.10.2000 darauf hingewiesen, dass ab
01.12.1993 keine MdE von wenigstens 20 v.H. gegeben ist und sich dabei auf die
Ã¼berzeugenden AusfÃ¼hrungen der Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen Dr.P. , Dr.K.
und Dr.K. berufen. Im Hinblick darauf und auf die zutreffenden AusfÃ¼hrungen zu 
Â§ 1585 RVO i.V.m. Â§ 622 Abs.2 RVO sieht der Senat von einer weiteren
Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde ab, da er die Berufung insoweit aus den
GrÃ¼nden der angefochtenen Entscheidung als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckweist.

ErgÃ¤nzend ist bzgl. des geltend gemachten StÃ¼tzrententatbestandes darauf
hinzuweisen, dass Ã¼ber den StÃ¼tzungstatbestand sowohl im
Verwaltungsverfahren als auch im Klageverfahren Ã¼ber die gestÃ¼tzte Rente
mitentschieden wird (vgl. BSG SozR 2200, Â§ 581 RVO Nr.20 mwN). Insofern ist der
Bescheid vom 05.11.1997 gemÃ¤Ã� Â§ 96 SGG Gegenstand des Klageverfahrens
geworden. Zudem wurde der Bescheid dem KlÃ¤ger erstmals in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung vom 11.10.2000 zugestellt. Die Einbeziehung des Bescheides im
Klageverfahren hÃ¤tte deshalb den GrundsÃ¤tzen der ProzessÃ¶konomie
entsprochen, da sich ein Nachweis der Zustellung des Bescheides an den KlÃ¤ger
aus den Akten der Beklagten nicht ergibt; gemÃ¤Ã� Â§ 37 Abs.2 SGB X ist die
Beklagte zu Recht davon ausgegangen, dass sie den Zeitpunkt des Zugangs nicht
nachweisen kann und hat daher den Widerspruchsbescheid vom 25.04.2001, in
dem sie von einem zulÃ¤ssigen Widerspruch vom 12.10.2000 ausgeht, erlassen. Im
Ã�brigen hat das SG im Urteil vom 11.10.2000 auch Ã¼ber den Bescheid vom
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05.11.1997 entschieden, als es ausfÃ¼hrte, der Antrag, den Bescheid aufzuheben,
sei unzulÃ¤ssig.

In der Sache ergibt sich aber auch unter BerÃ¼cksichtigung des Bescheides vom
05.11.1997 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25.04.2001 kein
StÃ¼tzrententatbestand. Denn der Unfall vom 15.10.1990 fÃ¼hrte zu keinen
bleibenden Unfallfolgen, die eine MdE von wenigstens 10 v.H. begrÃ¼nden
kÃ¶nnten. Dies ergibt sich zur Ã�berzeugung des Senats aus den Gutachten der
Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen Dr.E. , Dr.N. , Prof.Dr.P. , Dr.G. und Dr.P. , deren im
Verwaltungsverfahren eingeholte Gutachten im Wege des Urkundenbeweises
verwertet werden.

Im cranialen Computertomogramm vom 09.09.1992 zeigte sich, wie Dr.E.
festgestellt hat, kein Nachweis einer knÃ¶chernen LÃ¤sion im Bereich der
Felsenbeine, insbesondere kein Nachweis einer Fraktur. Ebenso wenig zeigten sich
eine intracranielle Blutung oder ein sub- oder epidurales HÃ¤matom. Auch eine
zentrale Liquorabflussbehinderung lieÃ� sich nicht feststellen. Bei regelrechter
Weite der Hirnzisternen und des Hirnbindungsfurchenreliefs und
seitensymmetrischem, nicht erweitertem Ventrikelsystem sowie seitengleicher
Pneumatisation der Mastoidzellen waren auch keine weiteren
GesundheitsstÃ¶rungen am Gehirn festzustellen. Ein umschriebener Substanzdefekt
war nicht nachweisbar. Bei insgesamt unauffÃ¤lligem cranialen
Computertomogramm ist daher kein Anhaltspunkt dafÃ¼r gegeben, dass der
KlÃ¤ger beim Unfall vom 15.10.1990 auÃ�er einer SchÃ¤delprellung, die nach
wenigen Wochen folgenlos abgeheilt war, weitere GesundheitsstÃ¶rungen erlitten
hÃ¤tte.

So hat auch der Neurologe Dr.N. bei der eingehenden Untersuchung am 10.09.1992
keinerlei neurologische FunktionsstÃ¶rungen festgestellt; insbesondere war der
Kopf frei beweglich, es bestand keine Nackenspannung, die Nervenaustrittspunkte
waren sÃ¤mtlich druckschmerzfrei. Zwar wurde ein leichter Druckschmerz Ã¼ber
einer kleinkindhandtellergroÃ�en Region oberhalb der linken Augenbraue
angegeben, jedoch ohne reflektorisches ZurÃ¼ckzucken. Die Funktion der
Hirnnerven war bis auf die Angabe einer HÃ¶rminderung rechts ungestÃ¶rt. Das
RiechvermÃ¶gen war intakt. Das Spiel der isokoren, relativ engen Pupillen auf Licht
und Konvergenz war ausreichend, die AugenfÃ¼hrungsbewegungen flÃ¼ssig, ohne
Angabe von Doppelbildern. Es bestand kein Nystagmus. Facialis- und
Trigeminusfunktionen waren ungestÃ¶rt, auch im linken Stirnbereich war keine
HautgefÃ¼hlsminderung gegeben. Die kaudale Hirnnervengruppe war
funktionstÃ¼chtig. Die SchÃ¤deldecke war nicht klopf- oder druckempfindlich.

Auch Prof.Dr.P. bezeichnete den Kopf als weitgehend frei auf der HalswirbelsÃ¤ule
beweglich.

Bei der von Dr.N. angesprochenen HÃ¶rminderung handelt es sich, wie der Hals-
Nasen-Ohrenarzt Dr.G. Ã¼berzeugend ausfÃ¼hrte, um eine angedeutete
InnenohrschwerhÃ¶rigkeit im Hochtongebiet, die noch keine sicheren Auswirkungen
auf das SprachgehÃ¶r hat. Otogene Schwindelerscheinungen sind bei fehlenden
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Spontanzeichen und seitengleicher peripherer Labyrintherregbarkeit
auszuschlieÃ�en. Der HNO-Befund entspricht im Ã�brigen, wie Dr.G. betont, der
Norm. Unfallfolgen auf hals-nasen-ohrenÃ¤rztlichem Fachgebiet sind
unwahrscheinlich, nachdem lt. Durchgangsarztbericht weder ein SchÃ¤delbruch
noch eine Bewusstlosigkeit vorgelegen haben, wie Dr.G. ausfÃ¼hrt. Selbst wenn die
leichte SchwerhÃ¶rigkeit auf den Unfall vom 15.10.1990 zurÃ¼ckzufÃ¼hren wÃ¤re,
so wÃ¼rde sie, da noch keine sicheren Auswirkungen auf das SprachgehÃ¶r
gegeben sind, nicht zu einer MdE von wenigstens 10 v.H. fÃ¼hren.

Insgesamt ist, wie insbesondere Dr.P. betont, von einer leichteren SchÃ¤delprellung
ohne Gehirnbeteiligung bei gleichzeitiger leichter HWS-Prellung auszugehen.
Wesentliche Unfallfolgen liegen nicht mehr vor. Die vom KlÃ¤ger angegebenen
Beschwerden sind ausschlieÃ�lich Ausdruck schicksalhaft aufgetretener
degenerativer VerÃ¤nderungen und VerschleiÃ�erscheinungen. Dabei ist zu
beachten, dass, so Dr. P. , die teilweise demonstrativ vorgetragenen
BewegungseinschrÃ¤nkungen nicht mit der relativ krÃ¤ftig entwickelten
Armmuskulatur korrelieren. So hat der KlÃ¤ger in unbeobachteten Augenblicken
beide Arme auch Ã¼ber KopfhÃ¶he eingesetzt, sodass Aggravationstendenzen, wie
Dr.P. ausfÃ¼hrt, unverkennbar sind. Anhaltspunkte fÃ¼r eine knÃ¶cherne LÃ¤sion
der HalswirbelsÃ¤ule zeigen sich auch auf den RÃ¶ntgenaufnahmen nicht, dagegen
Bandscheibendegenerationen und eine beginnende Uncovertebralarthrose mit
Arthrose der kleinen Wirbelgelenke, eine degenerative, altersentsprechende
Erscheinung.

Zweifel an den von den Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen erhobenen Befunden und
getroffenen Beurteilungen ergeben sich fÃ¼r den Senat nicht. Schon im Hinblick auf
den Unfallhergang, nÃ¤mlich die Prellung des Kopfes und Halses durch die sich
schlieÃ�ende TÃ¼r des VW-Busses, sind erhebliche Verletzungsfolgen, die eine MdE
von wenigstens 10 v.H. begrÃ¼nden kÃ¶nnten, eher unwahrscheinlich.
Insbesondere haben aber auch die behandelnden Ã�rzte keine entsprechenden
Unfallfolgen festgestellt. Der Neurologe Dr.C. erwÃ¤hnt einen Zustand nach Fraktur
des 5.BWK, also die Folge des Unfalls vom 18.11.1991, auÃ�erdem erektile
Dysfunktion, rezidivierende Cephalgien, cervikogene Kopf- und Wangenschmerzen
bei Zustand nach SchÃ¤delprellung am 15.10.1990. Eine BegrÃ¼ndung fÃ¼r einen
Zusammenhang der Kopf- und Wangenschmerzen mit der SchÃ¤delprellung vom
15.10.1990 teilt Dr.C. aber nicht mit. Der neurologische Untersuchungsbefund
ergab ein unauffÃ¤lliges CTS, auch im EEG fand Dr.C. lediglich eine geringfÃ¼gige
StÃ¶rung. Dagegen zeigte die RÃ¶ntgenuntersuchung des SchÃ¤dels keinen
pathologischen Befund. Dr.B. attestiert zwar eine am 15.10.1990 eingetretene
SchÃ¤digung von Augen und Ohren, ohne aber diesbezÃ¼gliche Befunde oder auch
nur Diagnosen anzugeben.

Im Hinblick darauf, dass der KlÃ¤ger weder im Klage- noch im Verwaltungsverfahren
auf Ã¤rztliche Untersuchungen bzw. Befunde hingewiesen hat, die eine MdE von
wenigstens 10 v.H. wegen der Folgen des Unfalls vom 15.10.1990 begrÃ¼nden
kÃ¶nnten, und sich auch aus den umfangreichen Aktenunterlagen keinerlei Zweifel
an den von den Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen getroffenen Beurteilungen ergeben,
sah der Senat keine Veranlassung zu weiteren Ermittlungen. Die nach den Angaben
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des BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers gegen den Bescheid vom 05.11.1997 in
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25.04.2001 gerichtete Klage ist jedenfalls
wegen der durch die Klageerhebung am 11.10.2000 eingetretenen
RechtshÃ¤ngigkeit unzulÃ¤ssig (vgl. Meyer-Ladewig, SGG, 7. Auflage, Â§ 94 Rdnr.7).
Da die Klage bei dem Sozialgericht zum Zeitpunkt der mÃ¼ndlichen Verhandlung
im Berufungsverfahren noch anhÃ¤ngig war und der KlÃ¤ger dieses Klagebegehren,
das durch Erlass des Widerspruchbescheides zulÃ¤ssig geworden war (Â§ 78 SGG),
mit der Berufung ausdrÃ¼cklich weiter verfolgt hat, ist es bei der Sperrwirkung
fÃ¼r ein weiteres Verfahren, die durch die RechtshÃ¤ngigkeit ausgelÃ¶st wird,
verblieben (vgl. Meyer-Ladewig a.a.O. Rdnr.7 b).

Die Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer StÃ¼tzrente sind daher nicht
gegeben.

Die Kostenentscheidung richtet sich nach Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 30.03.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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